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Verfassurigsgerichtshof r_f,szaztsinspektor

des Saarlandes als ?otoo11irer.

TV 2/74

NA1EN DES VOLS

Ur t e i 1

In d.en Verfahreti

der Geeinde Saarwellingen, vertreten durch ihren Biìrgerneist

Beschwerdefiilirerin,

- Prozeßbevollinächtigter: Rechtsanwalt Ir. Goth, Saarlouis -

wegen der Verfassungsbeschwerde gegen die § 20 und 21 ã.es
Gesetzes Nr. 986 zur Neugliederung der GeneindenanLan
kreise des Saarlandes

hat der Verfassungsgerichtshof des Saarlandes

unter Iitwirkung

des Prsidenten des Varfassungsgerichtshofs Gehr1ei

des Präsidenten des Oberverwaltungsgerichts Kretschner,

desorsitzenden Richters an Verwaltungsgericbt Baçkes,

des Professors Dr.Geck,

des Rechtsanwalts Justizrat Dr. Senssfelder,

des Rechtsanwalts Dr. N. Staab,

des Rechtsanwalts Dr. Walter

auf Grund der ntindlichen Verhandlung von 24. April 1974

für Recht erkannt:

Die Verfassungsbeschwerde wird zurückgewieseu.

Verfassungsgerichtshof 
des Saarlandes 

Lv 2/74 

IM N.AY.LEN DES VOLKES 

U r t e i 1 

In dem Verfahren 

der Gemeinde Saarwellingen, vertreten durch ihren Bürgermeist 

Beschwerdeführerin, 

- Prozeßbevollmächtigter: Rechtsanwalt Dr. Goth, Saarlouis 

wegen der Verfassungsbeschwerde gegen die§§ 20 und 21 fres 
Gesetzes Nr. 986 zur Neugliederung der Gemeinden im1Lan 
kreise des Saarlandes 

hat der Verfassungsgerichtshof des Saarlandes 
unter Mitwirkung 

des Präsidenten des Verfassungsgerichtshofs Gehrlei~ 
des Präsidenten des Oberverwaltungsgerichts Kretschmer, 
des Vorsitzenden Richters am Verwaltungsgericht B~~kes, 
des Professors Dr._Geck, 
des Rechtsanwalts Justizrat Dr. Senssfelder, 
des Rechtsanwalts Dr. N. Staab, 
des Rechtsanwalts Dr. Walter 

auf Grund der mündlichen Verhandlung vom 24. April 1974 

für Recht erkannt: 

Die Verfassungsbeschwerde wird zurückgewiesen. 
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A

Durch das Gesetz Nr. 986 zu.r Neugliederung der G-eineinden

utid Iandkreise des Saarlandes Neugliederungsgesetz - NGG -

vo 19. Dezernber 1973 Árntsbl. S. 852 ff sind die C-erneinder

Bilsdcrf, Körprich, Nalbach und Piesbach zur tieueti eineinde

Nalbach 20 und die Geineinden Reisbach, Saarwellingen

und Schwarzenholz zur neuen Gemeinde Saarwellingen 21

zusarninengeschlossen worden. Durch § 2o Ábs. 2ind die

dort näher aufgefü.hzten Flurstticke - erOrtstei1 Bahnhof

frtiheren Gemeitide Saarwellingen -as--4-eer- ausge-

gliedert und in die neue Geineinde Nalbach eingegliedert

worden. Die Regierungsvorlage zu diesem G-esetz Landtags-

drucksache 6/1279 vom 31.8.1973 führt zur Rechtfertigu.ng

dieser I1aßnahrne aus, der als Splittersiedlung von Saar-

wellingen bezeichnete Ortsteil Bahnhof stehe in einein

nur durch den Lauf der Priins unterbiochenen baulicheti

Zusanienhang niit der Ortslage von Nalbach.

Die frühere Gerneinde-Saarwellingen sïeht in der Aus-

gliederung d.ieses Ortsteils eine Verletzung der Art.

122, 123 und 127 der Verfassung des Saarlandes SVt.

J1it der a 18.1.1974 erhobien Verfassungsbchwerde

macht sie geltend: -

Die vom Gesetzgeber angenonmiene bauliche Ver1echtung

des Ortsteils mit Nalbach bestehe nicht. Die Prims und

die längs des Flusses verlaufende Straße bildeten eine

nattirliche renze. A]lenfalls bestehe eine gewisse Ozts-

nähett. Der enge Zusainnienhang der Ortsteile Wald und

Bahnho± der Gerneinde Saa.rwellingen seï unbeachtet geblieben

Diese bildeten eine Einheit, einen besonderen Ortsteil

Wald-Bahnhof. Die Einheit hätte emeinsarne Binrichtungen,
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A 

Durch das Gesetz Nr. 986 zur Neugliederung der Gemeinden 
und Landkreise des Saarlandes (Neugliederungsgesetz - NGG -) 
vom 19. Dezember 1973 (Amtsbl. S. 852 ff) sind die Gemeinder 
Bilsdcrf, Körprich, Nalbach und Piesbach zur neuen Gemeinde 
Nalbach (§ 20) und die Gemeinden Reisbach, Saarwellingen 
und Schwarzenholz zur neuen Gemeinde Saarwellingen (§ 21) 

.., ~. 
zusammengeschlossen worden. Durch § 2o .Abs. 2_::sind die 

,.& ,.,; 

dort näher aufgefiL'hrten Flurstücke - der Ortsteil "Bahnhof" 
<.,. .... ') 

der früheren Gemeinde Saarwellingen --a~s--tH:-e-s-er- ausge-
gliedert und in die neue Gemeinde Nalbach eingegliedert 
worden. Die Regierungsvorlage zu diesem Gesetz (Landtags­
drucksache 6/1279 vom 31.8.1973) führt zur Rechtfertigung 
dieser Maßnahme aus, der als Splittersiedlung von Saar­
wellingen bezeichnete Ortsteil Bahnhof stehe in einem 
nur durch den Lauf der Prims unterbrochenen baulichen 
Zusammenhang mit der Ortslage von Nalbach. 

Die frühere Gemeinde-Sa.arwellingen sieht in der Aus­
gliederung dieses Ortsteils eine Verletzung der Art-·. 

122, 123 und 127 der Verfassung des Saarlandes (SV4;) 
Mit der am 18.1.1974 erhobenen Verfassungsbeschwerde 
macht sie geltend: 

Die vom Gesetzgeber angenommene bauliche Verflechtung 
des Ortsteils mit Nalbach bestehe nicht. Die Prims und 
die längs des Flusses verlaufende Straße bildeten eine 
natürliche Grenze. Allenfalls bestehe eine "gewisse Orts­
nähe''. Der enge Zusammenhang der Ortsteile Wald und 
Bahnhof der Gemeinde Saarwellingen sei unbeachtet geblieben 
Diese bildeten eine Einheit, einen besonderen Ortsteil 
"Wald-Bahnhof". Die Einheit hätte gemeinsame Einrichtungen, 
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Kindergarten, Schule, Leichenhalle, . Sportplatz, die

durch die Neugliederun.g entwertet wtirden. Wald und Ba.hnhof

bildeten auch eine gerneinsame Pfarrei. Unbeiticksichtigt

geblieben sei auch die atsache, daß Saarwellingen erheb-

lìche Aufwendungen ftir den Ortsteil Bahnhoí genacht habe.

Der Bahnhof Saarwellingen-Nalbach, der nunehr aul dern

Gelä.nde von Nalbach liege, sei Ángelpunkt fti.r Saarwe11ingen

urn ihn habe sich ein neues Industriegebiet entwickelt, das

die neue Grenze durchschn.eide. Die Beurteilung des Ortes

als - vorn öîfentlichen Baurecht rnißbilligter - rlsplitter_

siedlung habe verfehlte Schlußfolgerungen gefördert.

Die wenigen Sätze, die die Begründung des Gesetzes

der Ausgliederung des Ortsteiles Bahnhof widme, zeigten,

daß eine sachgerechte Abwägung der für und gegen die

Urngliederun.g sp-echenden ljinstände unterblieben sei. Ein.e

sorgfältige Abwägun.g he dazu ffih.ren rntissen, den_Ortsteil

Bahnhof bei Saa.rwellingen zu belasseti. Der Gesetzgeber

habe willkürlich gehandelt und Nalbach ein.seitig bevorzugt.

Die Bevölkerung -ds Ortsteils habe sich bei einer Befragun.g

zu 90 % ftir das Verbleiben. bei Se.arwellingen ausgesprochen.

Das sei auch der einstiinrnige Wille der Vertretungskörper-

schaften gewesen, den. der Gesetzgeber u.nbeach.tet gelassen

habe.

Verfassung

b.s.c.hwr-d.e-wird-auf- den Schrift-s-t-z--vorn- 5. Februar 1974

Bszug._genoiinneri.

Der I>antag des Saarlan.des hat sich zur Verfassungs-

beschwerde nicht geäußert. Der Minister des Innern ist

den Âusführungen der Verfassun.gsbeschwerde entgegengetreten;
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(Kindergarten, Schule, Leichenhalle,.Sportplatz), die 
durch die Neugliederung entwertet würden. Wald und Bahnhof 
bildeten auch eine gemeinsame Pfarrei. Unberücksichtigt 
geblieben sei auch die Tatsache, daß Saarwellingen erheb­
liche Aufwendungen für den Ortsteil Bahnhof gemacht habe. 
Der Ba...hnhof Saarwellingen-Nalbach, der nunmehr auf dem 
Gelände von Nalbach liege, sei "Angelpunkt für Saarwellingen' 
um ihn habe sich ein neues Industriegebiet entwickelt, das 
die neue Grenze durchschneide. Die Beurteilung des Ortes 
als - vom öffentlichen Baurecht mißbilligter - "Splitter­
siedlung" habe verfehlte Schlußfolgerungen gefördert. 

Die wenigen Sätze, die die Begründung des Gesetzes 
der Ausgliederung des Ortsteiles Bahnhof widme, zeigten, 
daß eine sachgerechte Abwägung der für und gegen die 
Umgliederung s}B!-echenden Umstände unterblieben sei. Eine 
sorgfältige Abwägung h~l>e dazu führen müssen, den Ortsteil 
Bahnhof bei Saarwellingen zu belassen. Der Gesetzgeber 
habe willkürlich gehandelt und Nalbach einseitig bevorzugt. 

Die Bevölkerung des Ortsteils habe sich bei einer Befragung 
zu 90 % für das Verbleiben bei Saarwellingen ausgesprochen. 
Das sei auch der einstimmige Wille der Vertretungskörper­
schaften gewesen, den der Gesetzgeber unbeachtet gelassen 
habe. 

W.e.g~l.l--d-e-r-näheren--Einz..e.±h.e-i-t-en-4e-r-Begründnng·--der ·Verfassung 
hes.chwer--de-wH?d-auf- den Schrift-sat-z-vom- 5. Februar 1974 
.Bez.ug._genommen. 

Der Landtag des Saarlandes hat sich zur Verfassungs­
beschwerde nicht geäußert. Der Minister des Innern ist 
den Ausführungen der Verfassungsbeschwerde entgegengetreten; 
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S. 4.a

E hat vorgetragen, daß der Gesetzgeber di Zuordnung des
baulichen

Ortsteiis wegen dsr offensichtlichen iÎixVerzahnung

rnit Nalbach vorgenommen habe. Zwischen den Siedlungen Wa1

und Bahnhof bestünden keine baulichen Verfiechtungen. Die

von der früheren Gemeinde Saarwellingen für beide Ortsteile

errichteten Schul-, Sprt-u.-nd Versorgungseinrichtungen würde

auch durch die Neugliederung ihren funktionalen Sinn be-

haiten, da der Ortsteil Wald nach Einwohnern dominiere.

Das Gewerbegebiet sei ebenfalls ur geringfügg berührt;

für die vorhandenen Betriebe trete keine Verschlechterung

ein. Da der Gesetzgeber nach der objektiv vorhandene.-n

Verflechtung entschieden habe, sei die Neugliederungs-

rnal3nahrne weder fehlsam noch willkürlich. Auf einen

entgegenstehenden Bevö3.kerungswillen in dem betroffenen

Raum könne* esesha1b nicht ankrnmen.

Der Verfassungs,gerichtshof hat am 22.4..1974. die Örtlichkeit

besichtigt. Wegei der getroffenen Feststellungen wird auf d

Protokoll verwiesen.

s •. 4a 

E~hat vorgetragen, daß der Gesetzgeber di~ ~uordnung des 
baulicnen 

Orts*teils wegen der offensichtlichen »aiiie«hemxVerzahnung 

mit Nalbach vorgenommen habe. Zwischen den Siedlungen Walt!l 

und Bahnhof bestünden keine baulichen Verflechtungen. Die 

von der früheren Gemeinde Saarwellingen für beide Or~steile 

errichteten Schul-,§port-tv"'!ld Versorgungseinrichtungen würde 

auch durch die Neugliederung ihren funktionalen Sinn be­

halten, da der Ortsteil Wald nach Einwohnern dominiere. 

Das Gewerbegebiet sei ebenfalls rlur geringfügDg berührt; 

für die vorhandenen Betriebe trete keine Verschlechterung 

ein. Da der Gesetzgeber nach der objektiv vornandene---n 

Verflechtung entschieden habe, sei die Neugliederungs­

maBnahme weder fehlsarn noch willkürlich. u~kx Auf einen 

entgegenstehenden Bevölkerungswillen in dem betroffenen 

Raum könne esdeshalb nicht ankommen. 

Der Verfassungsgerichtshof hat am 22.4.1974 die Örtlichkeit 

besichtigt. Wege/fl der getroffenen Feststellungen wird auf d 

Protokoll verwiesen. 
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wegen-.der--EirLze1hèì-terL--wird.--auf denSchriftsa-tz -von

7-.-3.1974--ver-wiesen.

Die Verfassungsbeschwerde zun Verfassungsgerichtshof

des Saailandes ist zulässig VGH 331. Saar 1966 S. 99;
Ati

Beschlüsse von 19.12.1973, Iv 3/7 iaLv 4/74.

entspricht der ständigen Rechtsprechung der Verfassungs-

und. Staatsgerichtshöfe, d.a13 auch eine durch ein Neu-

gliederungsgesetz aufgelöste Geneinde beiechtigt ist,

die mit ihrer Auflösung utïmittelbar zusainnienhängendefl

Rechte nit dei Verfassungsbeschwerde geltend. zu machen

VGE NW AS 24, 315 = DÖv 1969, 568 = DvB1. 1969, 809

nit weiteren Nachweisen. Nach dein Grundgedanken dieser

Rechtsprechung inuß eine Geineinde auch dann zur rhebung

der Verfassungsbeschwerde berechtigt sein, wenn sie

zwar ihre Auflösung n.icht anfechten1wohl aber ihre Auf-

teilung au± verschied.ene Gemeinden. beipfe. will.

Die Verfassungsbeschwerde ist jedocb unbegrUndet.

Die Rechtsprechung d.er verfassungs- und Staatsgerichtsböfe

ist sich ebghed darìn einig, daß d.as Recht der

gesetzgebenden. Gewalt, die Oiganisation von Staat und

VerwalturLg u estinen, duich die Selbstverwaltungs-

garantie de rfassungin zweierlei Hinsicbt einge-

schränkt ist: In den Bestand einer Geneinde darf nur

aus GrUrLden des öf±entlichen Wohls eingegriffen werden;

darüber hinaus nuß d.ie be-treffende Geneinde in an.ge-

nessener Weise angehört werd.en VGH Rh.-?f. AS 11, 73 ff

,-5-
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.wegen--der--Einzelhei-ten--wird-auf -den--Schriftsatz -vom 

· '7-.-3 .-l97--4-:v-€rwiesen. 

Die Verfassungsbeschwerde zum Verfassungsgerichtshof 
des Saarlandes ist zulässig (VGH JBl. Saar 1966 S. 99; 

~ '12. '1 . At, <'t ' 
Beschlüsse vom 19.12.1973, Lv 3/7J uiia\Lv 4/74). Es 
entspricht der ständigen Rechtsprechung der Verfassungs­

und Staatsgerichtshöfe, daß auch eine durch ein Neu­
gliederungsgesetz aufgelöste Gemeinde berechtigt ist, 

die mit ihrer Auflösung unmittelbar zusammenhängenden 
Rechte mit der Verfassungsbeschwerde geltend zu machen 

(VGH NW AS 24, 315 = DÖV 1969, 568 = DVBl. 1969, 809 
mit weiteren Nachweisen). Nach dem Grundgedanken dieser 
Rechtsprechung muß eine Gemeinde auch dann zur Erhebung 
der Verfassungsbeschwerde berechtigt sein, wenn sie 

zwar ihre Auflösung nicht anfechten
1

wohl aber ihre Auf­
teilung auf verschiedene Gemeinden bekämpfeu will. 

c. 

Die Verfassungsbeschwerde ist jedoch unbegründet. 

Die Rechtsprechung der Verfassungs- und Staatsgerichtshöfe 
ist sich ,weitgehend darin einig, daß das Recht der 
gesetzgebenden Gewalt, die Organisation von Staat und 
Verwaltung zu bestimmen, durch die Selbstverwaltungs-

_,..,. ;,, _. 

garantie der Verfassung~iin zweierlei Hinsicht einge-

schränkt ist: In den Bestand einer Gemeinde darf nur 

aus Gründen des öffentlichen Wohls eingegriffen werden; 

darüber hinaus muß die betreffende Gemeinde in ange­
messener ·weise angehört werden (VGH Rh~-Pf. AS 11, 73 ff..; 

- 5 -
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VGH W OVG 26, 27o; StGHESVGH 23, 1; vgl. Hoppe-

Rengeling, Rechtsschutz be. der komnunalen Gebietsreform,

1973, S. 68 ff. rnit weiteren Nachweisen. Der Verfassungs-

gerichtshof hat sich dieser voni SchriÍturn eitge.e.d

gebilligten Rechtsprechung angeschlossen vgl. Urteile

Iv/73 und 4/74Y

Dem Erforderriis der angenesserìen Ânhörung hat der

Gesetzgeber genügt,wasauchdie BeschwerdefUhrerin

nicht bestreitet. ggeì-i-hrerÂuf-fassung entspricht

die bezüglich des Ortsteils Bahnhof getroffene Neu-

gliederungsnaßnabne aber auoi d.ein verfassungsrechtlichen Ge

irieinwohlerfordernis.

Die vorn Verfassungsgerichtshof durchgeführte Ortsbesichti-

gung, die Einsichtriahine in d.ie arrit1ich Karten der Landes-

verrnessung Vergrößerung der topographischen Karte - aßstat

1 : 10 000 von Saarwellingen aowie d.ie vorgelegten Luftbilc

aufna.hmen au.s neuester Zeit haben d.ie Richtigkeit der Begrür

dung des Gesetzes Uberzeugend. bestätigt, wonach der vorn

Ortskerrì vorì Saarwellingen räunlich getrennte Ortsteil Bahn-

hof iri einen nur durch die Prina unterbrochenen bat1ichen

Zusamnenhang nit der Orts1e von Nalbach steht. Diese

Unterbrechtng ist jedoch bedeutungslos, dfnn Plußläufe

vorì der 8e der Prirns trennen Sied1ungsräuie nicht auf;

es gebört zu einen der typischen Bild.er von Ortschaften

in Tallagerì, d.aß sie au.f beiden Seiterì von Bach- und

Flußläufen liegen. Der Ortsteil Bahnhof ist d.ie a-ur--

Fortsetzung der Bebauurìg des Kernbereichs der
/

neuen Gerneinde Nalbach über die Prins hinaus. eer

hat sich die Besied1un Nalbach und d,er Prins her

zurn Bahnhof bin und nicht ungekehrt von Saarwellingerì

zurn Bahnhcf hirì entwickelt. Der unbefangene Betrachter,

der von Nalbach über die Brücke zun Ortsteil Bahnhof geht,

-6-
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~ 1. -Wvtt.., 
VGH NW OVGE 26, 270; St ESVGH 23, l; vgl. Hoppe-
Rengeling, Rechtsschutz der kommunalen Gebietsreform, 
1973, S. 68 ff. mit weiteren Nachweisen). Der Verfassungs­
gerichtshof hat sich dieser vom Schr.:ifttum ~eizgeheud 
gebilligten Rechtsprechung angeschlossen (vgl. Urteile 

Lv 1/7'!; und 4/74r~ _--:-<--·'-- -~-7-.. __:__ -~- \ 

Dem Erfordernis der angemessenen Anhörung hat der 
Gesetzgeber genügt, was augh die Beschwerdeführerin 

~-; .......... ..e ~ - • C-,·,.;,.,;,. ... _ 
nicht bestreitet. ~n=t-ge-gen-i-hrer-Auf·fassu-ng entspricht 
die bezüglich des Ortsteils Bahnhof getroffene Neu­
gliederungsmaßnahme aber auoh dem verfassungsrechtlichen Ge= 
meinwohlerfordernis. 

Die vom Verfassungsgerichtshof durchgeführte Ortsbesichti­
gung, die Einsichtnahme in die amtlichei.Ka.rten der Landes­
vermessung (Vergrößerung der topographischen Karte - Maßstal 
1: 10 000 von Saa.rwellingen) sowie die vorgelegten Luftbilc 
aufnahmen aus neuester Zeit haben die Richtigkeit der Begrür 
dung des Gesetzes überzeugend bestätigt, wonach der vom 
Ortskern von Saarwellingen räumlich getrennte Ortsteil Bahn• 
hof in einem nur durch die Prims unterbrochenen baulichen 
Zusammenhang mit der Ortslage von Nalbach steht. Diese 
Unterbre?hung ist jedoch bedeutungslos, denn Flußläufe 
von der :Cröße der Prims trenne·n Siedlungsräume nicht auf; 
es gehört zu e~nem der typischen Bilder von Ortschaften 
in Tallagen, daß sie auf beiden Seiten von Bach- und 
Flußläufen liegen. Der Ortsteil Bahnhof ist die natQr-­
g0g0h0~e Fortsetzung der Bebauung des Kernbereichs der 

:.t~;.:~ .. - .... .;... ... . /" .. , ,l_. 

neuen Gemeinde Nalbach über die Prims hinaus. Erke:en-&a:t'-~,_, .... _ ... ~,.... 
hat sich die Besiedlung von Nalbach und der Prims her 
(zum Bahnhof hin) und nicht umgekehrt (von Saarwellingen 
zum Bahnhof hin) entwickelt. Der unbefangene Betrachter, 
der von Ualbach über die Brücke zum Ortsteil Bahnhof geht, 

- 6 -
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hat nicht den indruck, ein ao.d.eres Dorf vor sich zu haben.

Derngegentiber besteht zwischen ð.em Ortsteil $ind d.ern im

Zusamenhang bebauten Saarwellio.geo. keinibau1ichei Zirien-

hang-. Dei Ábstand zwischen den letzten Hä.usern. der im

Zusarnrnenhang bebauten Ortslage der Saarwellinger Orts-

teile Wald und Bahnhof beträgt rund 500 rn. Während sich

der Ortsteil Bahn.hof an das Zentrurn dei neuen Einheits-

gerneinde Nalbach -de a1te. Gemeinde Nalbach eng an-

sch1ieit, betiägt der Abstanð. zuin Zentrurn von Saarwellìngen

rund 2 lcrn.

Die aus frtiheren Ja.hrhunderten staiiïnieri.cìe Verwaungsgrenze

zwischen Saarwellingen und Nalbach hat rnithio. den heutigen.,

durch die tatsä.chliche Entwicklung geschaffenen Gegebenheite

nicht inehr entsprochen. Sie hat ihre sach].iche Rechtfertigui

von dem Zeitpunkte-ioren, in dein d.ie Besiedlung auf das

Stidufer der Prims Nalbach iibergegriffen hat. --

hat sie eine iin Zusaxniaenhang bebaut

Siedlungseinheit, deren einheitliche Verwaltung sinnvoll

ist, zerschnitten. Die Anpassung von Geineindegren.zen,

Uber die die Besied1uhinausgewachsen ist, an ð.ie tat-

sächlichen Gegebenheiteri/ist schon iiiner einer der

ty-oischeri Anwendungsfälle von orschriften wie der des

§ 13 Ábs. 1 Saarl.GO und der vergleichbaren orschriften
4&.

des fri.iheren Rechts gewesen, aus denen.dìe vorerwähnte

R.echtsprechung dem. erfassungsgrundsatz der Gerneinwohl-

orientierungherge1eitet hat. Grenzkorrekturen dieser Ârt

werð.en d.aher nur ausnahrnsweise, beim Vor1iegen gariz besondei

tJmstände, dem verfassungsrechtlicheri Geineinwohigebot wider-

sprechen. Derartige besondere Umstände bestehen edoch

offensicht1ib nicht.

Terfassungsrechtiich beden.klich könnte eine deraitige

ieurege1ungsmaßnahrne dan.ri sein, werin sie zur Zerstörung

einer bestehenden, nicht weniger fun.ktionsfähigeri Siedlungs
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hat nicht den Eindruck, ein anderes Dorf vor sich zu haben. 

f\~-"'-1 
Demgegenüber besteht zwischen dem Ortsteil ..ltfa-lrl. µnd dem im 

J , -

Zusammenhang bebauten Saarwellingen keintbaulicher Z.üs'arrimen-
han~. Der Abstand zwischen den letzten Häusern der im 
Zusammenhang bebauten Ortslage der Saarwellinger Orts-
teile Wald und Bahnhof beträgt rund 500 m. Während sich 
der Orteteil Bahnhof an das Zentrum der neuen Einheits­
gemeinde Nalbach (~e~·altem Gemeinde Nalbach) eng an-

' schließt, beträgt der Abstand zum Zentrum von Saarwellingen 
rund 2 km. 

Die aus früheren Jahrhunderten stammende Verwal-tungsgrenze 
zwischen Saarwellingen und Nalbach hat mithin den heutigen, 
durch die tatsächliche Entwicklung geschaffenen Gegebenheite 
nicht mehr entsprochen. Sie hat ihre sachliche Rechtfertigun 

llj,.._ . 

von dem Zeitpunkt/v~oren, in dem die Besiedlung auf ~a~ 
Südufer der Prims g{genUbeI:- Nalbach übergegriffen hat. ~ 41,~ 

Von-die3eil'LZe~pu.nk:1;--.all. hat sie eine im Zusammenhang bebaute 
Siedlungseinheit, deren einheitliche Verwaltung sinnvoll 
ist, zerschnitten. Die Anpassung von Gemeindegrenzen, 
über die die Besiedlung_hinausgewachsen ist, an die tat­
sächlichen Gegebenheiten/ist schon immer einer der 
typischen Anwendungsfälle von Vorschriften wie der des 
§ 13 Abs. 1 Saarl.GO und der vergleicFbaren Vorschriften 

('\t'\. 

des früheren Rechts gewesen, aus denen„die vorerwähnte 
Rechtsprechu~~..de:m:,Verfassungsgrundsatz der Gemeinwohl-

...... _.~ • f 

orientierung-pergeleitet hat. Grenzkorrekturen dieser A:rt 
werden da.her nur ausnahmsweise, beim Vorliegen ganz besondeJ 
Umstände, dem verfassungsrechtlichen Gemeinwohlgebot wider­
sprechen. Derartige besondere Umstände besteheri.-'j~doch 
offensichtlich nicht. 

Verfassungsrechtlich bedenklich könnte eine derartige 
Neuregelungs:maßna..'l.me dann sein, wenn sie zur Zerstörung 
einer bestehenden, nicht weniger funktionsfähigen Siedlungs 
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einheit ftihren. wt5.rde. Ein einheitlicher Ortsteil flaJ_

Ba.hn.hoftt, dessen Zusa.nenhang durch die Neugliederungs-

inaí3n.ah.ne nach Auffassung der BeschwerdefU.hrerin zerstört

wtirde, besteht als Siedlungseinheit jedenfalls nìcht.

Der Ortsteil Wald steht in baulichen Zusa.zninenhang niit dein

Kern von Saarwellingen, der Ortsteil Bahnhof in baulichen

Zusa.znmenhan.g nit den Kern von Nalbach;zwischen. beiden. 1ìeg

wie bereits erwähnt, F1ächio etwa 500 m BreitE

Der ersuch der Beschwerdeführerin, beide zu einer Sied1ung

einheit zusaznnenzufassen, die nicht zerstört werden dU.rfe,

ist mithin.egig. Iin Hinblick auf die örtlichen Gegeberi-

heiten kan.n eine ao.lche Einheìt auch nicht deshalb ange

no!nmen werden, weil die Ortsteile Walð. und Ba.hnhof gewisse

geneinsaine Einrichtungen haben. Schule, Kindergarten,

Sportfeld, Friedhof, Ieichexiha11e usw..À.llein der Unstand

daB d.ie Geneinde Saarwellingen bei ihrenP1anungen aufden

abgelegenen Ortsteil hat Rücksicht nehnien nüssen, was

- insgesaint gesehen - zu nicht günstigen Standorten der

einzelnen Ein.richtungen zwischen Wald un.d Bahnhof gefUhrt

hat, beweist die Reforinbedürftigkeit der vor der Neuordnung

bestehend.en Situation.. Da der Ortsteil Wald ein nehifaches

der Einwohner des Ortsteils Bahnhof hat, behalten. diese

Einrichtungen. auch nach den Ausscheiden des Ortsteils

Ba.hnhof ihre Bedeutung. Ptir die Neuordn.ung izn Kozninunal-

bereich kann auch das Bestehen einer gemeinsanen ?farrei

der Ortsteile Wald und Bahnhof keine ins Gewicht fallende

Bedeutung haben. Schließlich kan.n auch die Tatsache, daß

die Beschwerdeführerin in der ergangenheit in ihren

Ortsteil Bahnhof Investittionen vorgenoznnen hat, kein

Grund sein, eine fUr die Zuunt bestiininte erwa1tungs-

verbesserung zu unterlassen.

Die Doslösu.n.g d.es Ortsteils Bahnhof bringt der Geneinde

Saarwellingen keine ins Gewìcht fallende achtei1e. Der

-8-
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ein..h.ei t führen wiirde. Ein einheitlicher Ortsteil "Wald­
Ba.hnhof", dessen Zusammenhang durch die Neugliederungs­
maßna.hme nach Auffassung d.er Beschwerdeführerin zerstört 
würde, besteht als Siedlungseinheit jedenfalls nicht. 
Der Ortsteil Wald steht im baulichen Zusammenhang mit dem 
Kern von Saarwellingen, der Ortsteil Bahnhof im baulichen 
Zusammenhang mit dem Kern von Nalbach; zwischen beiden liegi 

.-~--1-1„t. ·• ;.-:.--:-.·. ·--, • ..-,.,. .- • , .. • ·: ""·- .4..,_ il:,. .. ·. -:: 

wie bereits erwähnt, eine· .:f-r-e-:i-e ·'Fläche von etwa 500 m Breite 
Der Versuch der Beschwerdeführerin, beide zu einer Siedlungf 
einheit zu~~enzufassen, die nicht zerstört werden dürfe, 
ist mithin'ä~~-grg. Im Hinblick auf die örtlichen Gegeben­
heiten kann eine sol.che Einheit auch nicht deshalb ange­
nommen werden, weil die Ortsteile Wald und Bahnhof gewisse 
gemeinsame Einrichtungen haben (Schule, Kindergarten, 
Sportfeld, Friedhof, Leichenhalle usw.). Allein der Umstand 
daß die Gemeinde Saarwellingen bei ihr~iPlanungen auf den 
abgelegenen Ortsteil hat Rücksicht nehmen müssen, was 
- insgesamt gesehen - zu nicht günstigen Standorten der 
einzelnen Einrichtungen (zwischen Wald und Bahnhof) geführt 
hat, beweist die Reformbedürftigkeit der vor der Neuordnung 
bestehenden Situation. Da der Ortsteil Wald ein mehrfaches 
der Einwohner des Ortsteils Bahnhof hat, behalten diese 
Einrichtungen auch nach dem Ausscheiden des Ortsteils 
Bahnhof ihre Bedeutung. Für die Neuordnung im Kommunal~ 
bereich kann auch das Bestehen einer gemeinsamen Pfarrei 
der Ortsteile Wald und Bahnhof keine ins Gewicht fallende 
Bedeutung haben. Schließlich kann auch die Tatsache, daß 
die Beschwerdeführerin in der Vergangenheit in ihrem 
Ortsteil Ea_h.nhof Investiw.tionen vorgenommen hat, kein 
Grund sein, eine für die Zukunft bestimmte Verwaltungs­
verbesserung zu unterlassen. 

Die Loslösung des Ortsteils Bahnhof bringt der Gemeinde 
Saarwellingen keine ins Gewicht fallende Nachteile. Der 
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er1ust von etwa 400 Einwohnern ist bei einer Einwohner-

zahl von irisgesant 14 5oo uribedeutend. Ebenso ist der

Ge1.ndever1ust ohne Bedeutung. Es ist außer Streit,

daß ftir die Weiterentwic1c.ung der Gemeinde ausreichend

Siedlungsgebiet für Wohn- und. Industriezwecke zur

erfügung steh. on den neugeschafferien. Industriegebiet

zu beiden Seiten der Bahnlinie j Dillingen-Prinsweiler

geht zwar eìri Teil ver1oreri Der weitaus größte Teil

der d.ort angesiedelteri Gewerbebetriebe bleibt jedoch

Saarwellingen erhalten.. Âllerdings wird d.ieses Industrie-

gebiet du.rch d.ie neue Gren.zziehun.g zerschnitten.. Die Âuf-

teilung auf zwei Genein.den ist jedoeh, wiè d.ie Ortsbe-

sichtigung ergeben hat, vertretbar; die n.eue Straße

sowie die Bahn.linie, die nur an zwei Stellen überschritten.

werden darf, bilden. ohnehin. ein.e Trennungslinìe. Dein

Unstan.d, daß der Bahn.hof Saarwe11ingen.-Ia1bach nuninehi

nicht meh.r auf den Gemein.degebiet von Saarwellingen1sondern

unnittelbar an der Gren.ze au.f deni Gebiet der achbargeineinde

liegt, lcoinint praktische Bedeutung nieht zu.

Historische Gründe lassen. sich für- ein. erb1eiben des

Ortsteils Bahnhof bei Saa.rwellingen nicht anfUhren.

Diese Siedlutig ist, wie die BeschwerdeftUirerin selbst vor-

tr.gt, erst Ln d.iesem Jahrhundert en.tstan.den.

Der Iorwurf der Beschdeführerin, der Gesetzgeber

habe die für u.n.d. gegen die Âusgliederu.ng d.es Ortsteils

Bahnhof sprecherideri Urnst.nde n.icht ausreicherxd. gegen.einandei

abgewogen, ist verfehlt. Wie bereits d.argelegt,haben d.ie

Gegen.axguente der Beschwerdeführerin Davon.

abgesehen spricht nichts dafür, daß die von der Beschwerde-

führerin angeführten Tatsachen in Gesetzgebungsverfahren

nicht gesehen und nicht gewürdigt worden sind. Die d.ahïn-

gehenden AusfUhrungen. der Beschwerdeführerin zei.gen a1?en-

.-9-
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Verlust von etwa 400 Einwohnern ist bei einer .. Einwohner­
zahl von insgesamt 14 500 unbedeutend. Ebenso ist der 
Geländeverlust ohne Bedeutung. Es ist außer Streit, 
daß für die WeiterentwickJ.ung der Gemeinde ausreichend 
Siedlungsgebiet für Wohn- und Industriezwecke zur 
Verfügung ste~ Von dem neugeschaffenen Industriegebiet 
zu beiden Seiten der Bahnlinie ).,n Dillingen-Primsweiler 
geht zwar ein Teil verloren. Der weitaus größte Teil 
der dort angesiedelten Gewerbebetriebe bleibt jedoch 
Saarwellingen erhalten. Allerdings wird dieses Industrie­
gebiet durch die neue Grenzziehung zerschnitten. Die Auf­
teilung auf zwei Gemeinden ist jedoch, wie die Ortsbe­
sichtigung ergeben hat, vertretbar; die neue Straße 
sowie die Bahnlinie, die nur an zwei Stellen überschritten 
w~rden darf, bilden ohnehin eine Trennungslinie. Dem 
Umstand, daß der Bahnhof Saarwellingen-Nalbach nunmehr 
nicht mehr auf dem Gemeindegebiet von Saarwellingen

1
sondern 

unmittelbar an der Grenze auf dem Gebiet der Nachbargemeinde 
liegt, kommt praktische Bedeutung nicht zu. 

Historische Gründe lassen sich für- ein Verbleiben des 
Ortsteils Bahnhof bei Saarwellingen nicht anführen. 
Diese Siedlung-4--s-t, wie die Beschwerdeführerin selbst vor­
trägt, erst in diesem Jahrhundert entstanden. 

Der Vorwurf der Beschwa::deführerin, der Gesetzgeber 
habe die für und gegen die Ausgliederung des Ortsteils 
Bahnhof sprechenden Umstände nicht ausreichend gegeneinandez 
abgewogen, ist verfehlt. Wie bereits dargelegt, haben die 

\ "" .. ; .l ~-· ·: _ .. _ ~. : : 

Gegenargumente der Beschwerdeführerin kein Gewicht. Davon 
abgesehen spricht nichts dafür, da.B die von der Beschwerde·­
führerin angeführten Tatsachen im Gesetzgebungsverfa...~ren 
nicht gesehen und nicht gewürdigt worden sind. Die dahin­
gehenden Ausführungen der Beschwerdeführerin zeigen allen-
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falls, dal3 die einzelnen Un.stände nicht in ihren. Sinne

gewtirdigt worden sind. .Aus de daß sich die

Begrtindu.ng der Gesetzesvcrlage nu.r sehr ]cnapp mit den

Einwendungen ã.er Beschwerdefilhrerin befaßt hat, kann

nichts geschiossen werden.. Die Gesetzesvorlage, die sich

n.it der Auflösun.g von Uber 500 Gemeinden. zu befassen hatte,

znußte sich lcurz fassen. Eine ?fJ.icht des Gesetzgebers,

alie seine Erwägungen schriftlich festzuhalten, besteht

nicht.

Die Nichtbeachtung des Ergebn.isses einer Befragun.g der

Bewohner des Ortsteiis Bahnhof und dab1ehneriden Beschliiss

der zustän.digen Gemeinderäte zieht die Nichtigkeit der

angefochtenen Gesetzesbestimn.ungen riicht nach sich.

Die in der Verfassungsbeschwerde angefiihrte Rechtsprechun.g

u.nd Iiteratur besagt ledigiich, dass bei der Ern.ittiung

der Griinde des öfíentlichen Wohls der Wiile der Bevö1kng

zu beriicksichtigen sei Bischoff, Koinniunale Neugliederung

und. Selbstverwaltungsgarantie, Siegburg 1973, S. 15 n.it
..-. i..._... b.. -- - ..-

Nachweisung der Rspr.. -Nirgeds wird jèdoch den. WiJ.len

der betroffenen Bevöikerung eine solche Bedeutung beige-

messen, daß eine sachiich gerechtfertigte Neuordnungsmaß-

na.iizne nur deshalb als unwirksarn esehen wird, weil die

betroffene Bekerung gegen die Maßnahiue gewesen ist;

soweìt zu übersehen, hat sich die Bevö1kerun. in alJ.-en.-

Pällen, in den.enVerfassungsgerichte Neuordnungsn.aßnahmen

bestätigt haben,,gegen die Maßnahine ausgesprochen. Kantr

sich die BeschwerdefUhrerin n.ithin n.icbt auf..-die erwähnte.

Rechtsprechung und Literatur beruÍen,eUbrigt sch auch

ein Eingehen darau.f, ob es gerechtfertigt sein kann, bei

der Erinittlung der Gründe des öffentlichen Wohls auch

subje]ctive Elemente wie den Willen der betroffenen Bevöl-

]cexng.za.b.eachten. Der Verfassungsgerichtshofbat sich

r.

;,. .

.
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falls, daß die einzelnen Umstände nicht in ihrem Sinne 
gewürdigt worden sind. Aus de~~~' daß sich die 
Begründung der Gesetzesvorl&ge nur sehr knapp mit den 
Einwendungen 6er Beschwerdeführerin befaßt hat, kann 
nichts geschlossen werden. Die Gesetzesvorlage, die sich 
mit der Auflösung von über 500 Gemeinden zu befassen hatte, 
mußte sich kurz fassen. Eine Pflicht des Gesetzgebers, 
alle seine Erwägungen schriftlich festzuhalten, besteht 
nicht. 

Die Nichtbeachtung des Ergebnisses einer Befragung der 
Bewohner des Ortsteils Bahnhof und de...,ablehnenden Beschlüss 
der zuständigen Gemeinderäte zieht die Nichtigkeit der 
angefochtenen Gesetzesbestimmungen nicht nach sich. 
Die in der Verfassungsbeschwerde angeführte Rechtsprechung 
und Literatur besagt lediglich, "dass bei der Ermittlung 
der Gründe des öffentlichen Wohls der Wille der Bevölkerung 
zu berücksichtigen sei 11 (Bischoff, Kommunale Neugliederung 
und Selbstverwaltungsgarantie, Siegburg 1973, S. 15 mit 

~ /.;..:,__... II,.,~,,.._., ,;__,,- _':'--:,.. ... . ., ~-,.....: ---:--,..--'-4--

N achwe i s u ng der Rspr.). Nirgends wird jedoch dem Willen 
der betroffenen Bevölkerung eine solche Bedeutung beige­
messen, daß eine sachlich gerechtfertigte Neuordnungsmaß-­
na.hme nur deshalb als unwirksam an-gesehen wird, weil die 
betroffene Be'Vä..kerung gegen die Maßnahme gewesen ist; 
soweit zu übersehen, hat sich die 13evölkerung in aJ.1-err­
Fällen, in denen Verfassungsgerichte Neuordnungsmaßnahmen 

:;.,....,~ ... -~ 
bestätigt haben,, gegen die Maßnahme ausgesprochen. ,Kann-
sich die Beschwerdeführerin mithin nicht auf-die erwähnte. 
Rechtsprechung und Literatur berufen,-·ertibrigt sich auch 
ein Eingehen darauf, ob es gerechtfertigt sein kann, bei 
der Ermittlung der Gründe des öffentlichen Wohla auch 
subjektive Elemente wie den Willen der betroffenen Bevöl­
k.e.r.ung_, __ zu .. bea.chten. Der Verfassungsgerichtshof._hat sich 
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